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3f1"J . 
der Abg. M a r k , W i m b erg er, J.)r. Z e c h n e r und Genossen 

an den Bundesminister für Unterricht, 
d'e, . 

betreffend/staatswisscnschaftliche Studienordnung. 

-.-0-.-.-

Durch die Kqndmachung der ProvisoriGchen Staatsregierung VQm 20.Juni 
1945, stGBl.Nr. 15, wonJ,ch alle reichsdeutschen Studienvorschriften aUB­
drücklioh aUfgahQbert wurden und die ~ntsprechenden tisterreichisohen wieder 
in Kraft getreten sind, ist d':ls Hoc hschul c:rJ1i3.cht igungsgesetz ,in .o.erFassung 
vom l3.März 19J8 wiador in Geltung gesetzt worden. Mit einem Erlass hat das 
CJamalige Staatsamt fi"r Unterricht die Fakultät ermächtigt, tJbergangsbestim­
mungen zu treffen. 

Diese wurden 1948 beseitigt und die 'Bestimmungen der Verordnung vom 
25.Au5'ust 1926 über d's staHtswissensolnftliche Doktorat wieder zur Wirk ... 
samkeit gebracht. Dies~ Verordnung, ebenso wie die erwähnten 'tJbergangsbe­
stimmun~en des Jahres 1945 spreChen von einem Doktorat der staatswissen­
schaf'ten, während in der Dienstzweigeverördnung noch der A.usdruck IIDr. der 
~irtschaftswissenschaf"tentl gebraucht wird, der aus der Naz izeit stammt und 
den wir gar nicht kennen. Die Praxis der Behö"den lässt nun nur das auf 
Grund d.~r reichsdeutschen Vorschriften abgelegte Doktorat als "Doktorat der 
Wirtsc~~ftswissen5chaften"im Sinne der Dienstzweigeverordnung gelten, nicht 
:lber l,lasDoktorat der Stad.tswisat3nschaften nlch der Verordnung von 1926, da 
diese ausdrücklich den Se.tz enthält, dass dieses Doktorat keinerlei Berech­
tigung gewährt. Es besteht d:lher die paradoxe ~echtsl8.ge, d~ss das minder­
wertige deutsche Doktorat der Wirtsch'lftswissenschaft.en Berechtigungen ge­
währt, nicht aber das höhdrwertige österreichische Doktorat der Staatswis­
senschaften. Es wäre wUnschenswert,auch 1i~sem letzteren die Berechtigung 
für solche öffentliche Anstellungen zuzugestehen, mit denen eine rein wirt­
sohaftswissenschaftliche Tätigkeit verbunden ist. Die ehebaldigst zu s.chaf­
fende staatswissenschaftliche StudienordIlUllg müsste daher diesen Gesichts­
punkten Recbnung tragen. 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundesminister 
für Unterrioht die nachstehende 

Anfr.ag~ 

Ist der Herr Bund~sminister bereit, für die baldige Regelung der 

staatswissenschaft lichen Studienordnung Sorge zu tragen? 

-.-.-.-.-
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